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Wasserverband Südharz 

Der Wasserverband „Südharz" 
fasste in seiner 111. Verbands­
versammlung am 25.09.2023 
nachstehende Beschlüsse 
öffentlicher Teil: 
• Beschluss über die Feststellung/Fortschreibi,..mg der Mit­

gliederstimmen für das Jahr 2023 gemäß § 5 Abs. 1 der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes „Südharz" - Be­
schluss-Nr.: 1-111/2023 

• Beschluss über die Wahl des 2. Stellvertreters des Vorsitzen­
den in der Verbandsversammlung - Beschluss-Nr.: 2-111/2023 

• Beschluss über'den Jahresabschluss für das Prüfjahr 2022, 
Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der 
Verbandsgeschäftsführerin :- Beschluss-Nr.: 3-111/2023 

• Beschluss über eine Kreditaufnahme - Besshluss-Nr.: 
4-111/2023 ' 

• Beschluss über eine Kreditumschuldung DKB 6706846745 
- Beschluss-Nr. 5-111/2023 

• Beschluss über eine Kreditumschuldung DKB 6700232843 
- Beschluss-Nr. 6-111/2023 

• Beschluss über eine Kreditumschuldung Sparkasse Mans­
feld-Südharz 6763013319 - Beschluss-Nr.: 7-111/2023 , 

• .Beschluss über eine Kreditumschuldung Sparkasse Mans­
feld-Südharz· 6763013329 - Beschluss-Nr.: 8-111/2023 

• Beschluss über den Vertrag zu~ Übertragung der Trink­
wassertransportleitung Friedrichshöhe - Breitenstein -
Beschluss-Nr.: 9-111/2023 

• Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe für den 
Bau einer Trinkwasserversorgungsleitung Sangerhausen, 
Beyernaumburger Straße - Beschluss-Nr.: 10-111/2023 

• Beschluss über die Mitgliedschaft des Wasserverbandes 
„Südharz" im Kommunalen Arbeitgeberverband Sach­
sen-Anhalte.V. - Beschluss-Nr.: 11-111/2023 

• Beschluss der Vereinbarung zur Übernahme von Anla­
gevermögen der Niederschlagswa~serbeseitigung der 
Stadt Mansfeld, OT Friesdqrf, Friesdorfer Hauptstraße 
sowie die anteilige Regelung der Straßenentwässerung 
- Beschluss-Nr.: 12-111/2023 

nichtÖffentlicher Teil: 
• Beschluss über unbefristet~ Niederschlagungen - Be­

. schluss-Nr.: 13-111/2023 
• Beschluss über die Auftragsvergabe der Bauleistungen 

„ON Friesdorf, Neubau SW- und RW-Kanalisation, SW­
VBL Frlesdorf - KA Wippra" - Beschluss.:.Nr.: 14-111/2023 · 

• Beschluss über die Auftragsvergabe der Bauleistung „Er­
neuerung TW-Leitung und SW-Druckleitung Sangerhau­
sen, Speicherstraße und Hüttenstraße" - Beschluss-Nr.: 
15-111/2023 

• Beschluss über die Auftragsvergabe der Leistung „Poly­
mere Emulsion 2024" - Beschluss-Nr.: 16-111/2023 

• Beschluss' über die Auftragsvergabe der Leistung „Lie­
ferung von Eisen-111-chlorid und Aluminiumchlorid" - Be­
schluss-Nr.: 17-111/2023 

Sangerhausen, 25.09.2023 

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp 
Verbandsgeschäftsführerin 

Beschluss der 111. Verbandsversammlung 
am 25.09.2023 
TOP 12.3 Beschluss-Nr.: 3-111/2023 
Beschlussgegenstand: 
Beschluss über den Jahresabschluss für das Prüfjahr 2022, 
Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der 
Verbandsgeschäftsführerin 
Vorlage: BV/047 /2023 
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Be­
schlussvorlage fasst die Verbandsversammlun.g gemäß § 6 
der Verbandssatzung nachstehenden Beschluss: 
Beschlusstext: 
Beschluss des Wasserverbandes „Südharz" über 
1.) die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
2.) die Behandlung des Jahresverlustes 2022 
-fo Euro -
1. Feststellung des Jahresabschlus- in€ 

ses 
1.1. Bilanzsumme 164.632.256,58 
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 131.420.98-3,10 

- das Anlagevermögen-
das Umlaufvermögen 

- Rechnungsabgrenzungsposten 
1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 

- das Eigenkapital 
- die empfangenen 

33.175.289,03 
. 35.984,45 

19.392.245,58 
'31.413.361,99 

Ertragszuschüsse und SOPO 26.093.638,02 
- die Rückstellungen 3.894.229121 
- die Verbindlichkeiten 83.838.781,78 

1.2. Jahresgewinn 621.892,43 
1.2.1. Summe der Erträge 20.522.437,05 
1.2;2. Summe der Aufwendungen 19.900.544,62 
2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jah­
resverlustes 
2.1. bei einem Jahresgewinn: 

a) zur Tilgung des Verlustvortrages 
b) zur Einstellung in Rücklagen 
c) zur Abführung an den Haushalt desAufgaben­

trägers 
d) auf neue Rechnung vorzutragen 621.892,43 

2.2. bei einem Jahresverlust 
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgersauszu­

gleichen 
c) auf neue Rechnung vorzutragen 

Die Verban.dsversammlung des Wasserverbandes „Süd­
harz" stellt die Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von 
621.892,43 € fest. 
Die Verbandsversammlung erteilt der . Verbandsgeschäfts­
führerin die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2022. 
Der Jahresgewinn im .Bereich Trinkwasser in Höhe von 
246.018,32 €wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
Der Jahresgewinn im Bereich Abwasser in Höhe von 
375.874,11 €wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
Es lag kein Mitwirkungsverbot vor. 

Sangerhausen, 2S.09.2023 

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp 
Verbandsgeschäftsführerin 
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Rechnungsprüfungsamt 
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06526 Sangerhausen 
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Fesbtellungsvennerk 

Dib.n 
31,08.202_3 

zur Jahresabschlussprüfung 2022 des Wasserverbandes ,.Südharz" 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mansfeld-Südharz bestätigt, nach Vorlage des 

Prüfungsberichts am 30.08.2023, den Jahresabschluss 2022 durch folgenden 

uneingeschränkten Feststellungsvermerk: 

.Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 22.08.2023 abgeschlossener Prüfung 

durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Ebner Stolz Gmbli & Co. KG, die Buchführung und der Jahresabschluss des Wasserverbandes 

.Südharz" den gesetzlichen Vorschriften und der Verbandssatzung entsprechen. Der 

Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschafts­

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragssituation des Verbandes. Der lageberlcht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass." 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

-~~ 
~~f 
Amtsleiterin 

Dianataebiud• Konta-
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Wasserverband .Südharz", Sangerhausen 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschlusl des W....,,,....,... ~. Sangerhausen - bettefiend aus 

der Btlanz zum 31. Oezamber 2022 und dar ~ und Verlustrechnung fi.lr das Wirtsd\aftsJehr 
vom 1. Januar bi$ ium 31. Dezember 2022 sowie dem Amang. einschließlch der Darstellung der 

8il1nz:i8rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft Darüber hlnas haben v.V den Lagtbencht 

del WaSS8Nll"bandes .Südharz", Sangerhausen, fiOr des WirtschaftsjatY Yom 1. Januar bi5 :rum 

31. Dezember 2022 geprüft 

Nach UtlAt'e1 Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung~ Erbnntnfase 

entspricht der beigefügte JahreubschlUSi in allen wesetitlichen Beiangen den Vorschriften 

des E~bsgesatzas des Landes Sach5en-Anhatt und der Ftgenbetriebsverdnung des 

Landes Sachsen-Anhalt 1. V. m. den einschlliglgen deutschen handelsfechdlchen Vorschriftel 
und vermittelt unter Beachtung der deutscheri Grundsätze ordm.lng$1'1'11Biger Buchführung 

ein den t.atslchlichen VerllältnJSSen entsprechendes Bild der V«mögens-- und A~e des 

Zweckverbandes %Um 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage fOr das ~ 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 
vwmlttelt der beigefügte Uigeberltht Insgesamt ein zutreffendes Bild "'°" der LasJe des 
Zwedcverbendes. In allen wnentJkhen Belangen steht IHser ~in Einldarg mit dem 

Jalve.sabsdllu5s entipricht den Vorschriften des Eigen~ des Landes Slchsen­
Anhalt und der Eigenbetnebsverrdnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlagi· 

gen deutschen handelsredttlichen Vorschriften und stellt die Chancen ood Rlsacan der zu~ 

künftigen Entwickli.lng wtreffand dar. 

Gem#8 t 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, d8" unsere Prüfung iu keinen Einwindungen gegen 

die Onfnungsmi8igkeit des Jahresalxchlusses und des Lageberichts geführt hat 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 142 Abs. 1 KVG LSA i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt~chaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor­

tung des Abschlussprüfers für die l'rüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts• unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig 

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde­

rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei­

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unserePrüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der Verbandsgeschä~sführerin für den Jahresabschluss und den lagebericht 

Die Verbandsgeschäftsführerin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebs­

verordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen geltenden handels­

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab­

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat­

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Zweckverbandes vermittelt. Ferner ist die Verbandsgeschäftsführerin verantwortlich für die inter­

nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit ~en deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög­

lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Verbandsgeschäftsführerin dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit. sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech­

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch­

liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem Ist die Verbandsgeschäftsführerin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht; den Vorschriften des Eigenbe­

triebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen­

Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorsdlriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt Ferner ist die Verbandsge­

schäftsführerin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not­

wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu­

wendenden Vorschriften des Eige11betriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbe­

triebsverc;>rdnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen handelsrecht­

lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr­

tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver­

bandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetrit?bs­

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-An­

halt i. V. m. den einschlägigen deutschen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be­

stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe" 

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit§ 142 Abs. 1 KVG LSA i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss­

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar­

stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent­

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund­

haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab­

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs­

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un.sere Prüfungsurteile 

zu dienen. Das Risiko, dass aus dolos·en Handlungen resultierende wesentl.iche falsche Dar­

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kotlusives 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun­

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in­

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prütungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind. jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys­

teme des Zweckverbandes abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von der Verbandsgeschäftsführerin angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Verbandsg~schäftsführerin 
• dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Verbandsgeschäftsfüh­

rerin angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise; ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam­

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig­

keit des Zweckverbandes zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen. dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestä­

tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf­

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Pru­
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig­

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Tätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er­

eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss. seine Gesetzesent­

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes. 

AoJ.ggilI S 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Verbandsgeschäftsführerin dargestellten zu­

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü­

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zt.!kunftsorlentierten Angaben von 

der Verbandsgeschäftsführerin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur­

teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 

Ein eigenständiges Prüfungsurceil zu den .zukunftsorientierten Angaben sowie; zu den zu­

grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 

Risiko, dass kün~ige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung· Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um­

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame PrOfungsfeststettungen, einschließlich 

etwaiger bedeutsamer Mängel im interne0 Kontrollsystem; die wi.r während unserer Prüfung fest­

stellen. 

Leipzig. 22. August 2023 

Ebner Stotz GmbH & Co. KG 
WlrtschafuprilflJ"gsgesellscholt Steuerboflotu11gs-llsch1ft 

S~~·-, lt1 
Thorsten s4/merfeld 
Wirtsch:~prüfer 

/1V 
/~f, 

Daniel Preißler 
Wirtschaftsprüfer 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
für das Prüfjahr 2022 
Der vorstehende Jahresabschluss und der Lagebericht für 
das Prüfjahr 2022 liegen nach § 19 Abs. 5 EigBG LSA vom 
11.10.2023 - 26.10.2023 zur Einsichtnahme beim Wasserver-

Sangerhausen 1 9 .: 2023 

band „Südharz", Am Brühl 7, in 06526 Sangerhausen zu den 
bekannten Servicezeiten öffentlich aus. 

Sangerhausen, 25.09.2023 

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp 
Verbandsgeschäftsführerin 

Die Vereine informieren 

Ihre Feuerwehr ist 24 Stunden am 
Tag an 365 Tagen einsatzbereit 
Der Schutz der Bürger, ihrer Sachwerte und. der Umwelt ist 
die hoheitliche Aufgabe der Feuerwehren. Die Ortsfeuerwehr 
Sangerhausen absolviert jedes Jahr um die 200 Einsätze. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, kommen noch rund 
2700 Ausbildungsstunden hinzu. Doch dies beschreibt nicht 
die gesamte Tätigkeit der Kameradinnen und Kameraden, 
denn sie engagieren sich zusätzlich noch bei der Betreuung 
der Kinderfeuerwehr und bei der Betreuung und Ausbildung 
der Jugendfeuerwehr. Diese Abteilungen einer Feuerwehr er­
geben in der Regel den Nachwuchs für die Einsatzabteilung. 
Ein weiteres Aufgabenfeld stellt die Brandschutzerziehung 
an Kindergärten und Schulen dar, sowie auch Schulungen 
zum Brandschutz in Betrieben und Einrichtungen. 
Um all das leisten zu können, gründeten wir 1993 den För­
derverein der Freiwi·lligen Feuerwehr Sangerhausen. 
Der Verein dient der ideellen und materiellen Förderung der 
Freiwilligen Ortsfeuerwehr Sangerhausen. Besondere Zwe­
cke des Vereins sind: Die Förderung des abwehrenden und 
vorbeugenden Brandschutzes, die Förderung der Traditi­
onspflege und die Förderung der Interessen der einzelnen 
Abteilungen, wie z.B. Einsatzabteilurig, Kinder- und Jugend­
feuerwehr und Alters- Jnd Ehrenabteilung der Ortsfeuer­
wehr Sangerhausen. 

(v.I.: Thomas Schröter, Wehrleiter Stadt Sangerhausen, Tho­
mas Reizenstein, Sparka~se Mansfeld-Südharz, Harald Kirch­
ner, Vereinsvorsitzender des Fördervereins Freiwillige Feuer­
wehr Sangerhausen) 

Um dies alles erfüllen zu können, ist der Feuerwehrverein auf 
Spenden angewiesen. An dieser Stelle ein ganz großes Danke­
schön an die Sparkasse Mandfeld-Südharz. Mit der 1000 Euro­
Spende können so einige Projekte umgesetzt werden. 


